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I. Räumlicher Geltunqsbiireich 
. . 

Das Ca. 4,2 ha große Plangebiet erstreckt sich über die 

östlich der Wickenburgstraße gelegenen städtischen Grund- 

stücke des ehem. Ziegeleigeläcdes der Gemarküng 

Frohnhausen, Flur 27 und wird in etwa begrenzt 

- im Norden durch die  runds stücke der Gemeinschaftshaupt- 
schule an der Adelkampstraße und der Kirchengemeinde 

St. Augustinus 

. . - im Osten durch die rückwärtigen Grundstücksgrenze.n der .,* Siedlung an Haunerlandweg 

- im Süden durch die nördlichen Grundstücksgrenzen des 
~teinmetzbetriebes an der Wickenburgstraße, der ~lein- 

gartenanlage Am Mühlenbach sowie der Besitzungen 'wie- 

senbergstraße Nr. 22 bis 26 und ~ 2 .  40 

- im Westen durch die ~ickenburgstraße. 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist durch ent- 

sprechende Signatur im Plan eindeutig festgesetzt. 

r ,e 11. Grundlaqen 

11.1 Planunqsrechtliche Situation 

Der Flächennutzungsplan weist für das gesamte Verfahrens- 

gebiet des Bebauungsplanes. Wohnbaufläche aus. Ergänzend 

sind die Signaturen für Altenwohnanlage und Spielbereicii 

A dargestellt. 

Das Plangebiet ist im Gebietsentwicklungsplan (GEP von 

1986/Entwurf 1996 als Wohnsiedlungsbereich/Allgemeiner 

Siedlungsbereich mit einer Straße für den regionalen Ver- 

kehr dargestellt. 

Der Bebauungsplan hebt an seiner westlichen Grenze einen 

Teil des Durchführungsplans Nr. 176 auf. 



11.2 Erfordernis der verbindlichen Baulei.tplanunq 

A u f  den Grundstücken des Plangebietes befand sich von 

1910 bis 1965 eine Ziegelei der Firma Krupp, i n  der aus 

vor ' Ort abgebauten Schiefertonen. Mauersteine gebrannt 

'wurden. Der Betrieb mußte aufgrund neuer DIN-Vorschrif- 

ten, die das Produkt .nicht erfüllen konnte, geschlossen 

werden. 

Der bis Ca. 15 m Tiefe vorgetriebene Tagebau hatte An- 

Schüttungen zur Folge, die zur gegenwärtigen '~opographie 

führten. 

Auf dem gesamten ehemaligen Betriebsgelände hat sich, 

0, soweit .nicht versiegelt, Vegetation miC z. T. Baumbe- 
. . stand entwickelt. 

* 
Auf dieser, z. 2. nicht genutzten ~rünflächenbräche beab- . 
sichtigen der Landschaftsverband Rheinland,den Bau einer. 

Allgemeinpsychiatrie und Kinder- und Jugendpsychiatrie- 

einrichtung sowie die Arbeiterwohlfahrt den Bau einer 

Altenwohnanlag@ mit Altenpf legeeinrichtungen. 

Zur Verwirklichung dieser Planungsziele ist die Aufstel-. 

lung eines Bebauungsplanes erforderlich. 

11.3 Entwicklunq aus dem FNP 

e Zur Verwirklichung der im Bebauungsplan formulierten Plä- 

nungsziele werden die Darstellungen des FNP in einem par- 

allelen FNP-Änderungsverfahren gern. 5 8 Abs. 3 BauGB 

fortentwickelt. 

111. Bestandssituation und Nutzunqsansprüche 

111.1 Städtebauliche Situation 

Nördlich des Plangebietes befindet sich die Kirche der 

katholischen Kirchengemeinde St. Augustinus sowie die 

ein- bis dreigeschossigen Gebäude der Gemeinschaftshaupt- 

schule an der Adelkampstraße. Im Osten grenzt zweige- 

schossiger Mietwohnungsbau der gemeinnützigen Krupp Woh- 



nungsbau GmbH an. Im Süden befinden sich Einfamilienhäu- 

ser sowie eine Kleingartenanlage und ein Steinmetzbe- 

trieb. Im Westen stehen auf der, dem Grundstück gegen- 

überliegenden Seite der Wickenburgstraße dreigeschossige 

Wohnbauten. 

Das Plangebiet ist durch die Wickenburgstraße direkt an 

das übergeordnete Verkehrsnetz (A 40) angebunden. U-Bahn 

und Buslinien für Verbindungen nach Haarzopf, Mülheim 

und zur Innenstadt befinden sich in unmittelbarer Nähe. 

111.2 Umweltsituation 

Das Gelände an der Wickenburgstraße ist von Pioniergehöl- 

Zen (Birke, Weide) dicht bestockt. Im Unterwuchs sind 

bereits eine Vielzahl anspruchsvoller Baumarten vertre- 

ten, darunter Bergahorn, Esche, Eiche. Die Biotopkartie- 

rung zeigt diese Artenvielfalt auf. 

In der Waldfunktionskarte ist ein Teilbereich als "Rest- 

waldfläche" dargestellt. 

Nach Einschätzung der Unteren Forstbehörde handelt es 

sich dabei um Wald im Sinne des Landesforstgesetzes. Bei 

dessen Inanspruchnahme ist eine Ersatzaufforstungsfläche 

im Verhältnis von 1:l bereitzustellen. Folgende Flächen 

sind für den Waldersatz gebunden: Weubelshof (1,3 ha), 

Deponie Hangetal (1,7 ha), Niermanns Weg (0,5 ha). 

Raumbegrenzend wirkt der Baumbestand entlang der Wicken- 

burgstraße, der eine Funktion sowohl zum Immissions- 

schutz als auch zur Klimaregulierung besitzt. 

Eine Belastung des Plangebietes in Form von Lärm geht 

von der stark frequentierten Wickenburgstraße aus. 

Obwohl im Altlastenkataster ein Hinweis auf Altlasten 

(Aufschüttung) enthalten ist, kommt das von Dr. Albrecht . 
- Herne gefertigte "Gutachten zur Untersuchung eines Alt- 



lastenverdachtes einschließlich einer Gefährdungsabschät- 

zung hinsichtlich der derzeitigen Nutzung und des Grund- 

wassers" vom 15.04.91 zu dem Ergebnis, daß sich keine 

Einschränkungen für die Nutzung des Geländes ergeben. 

Für die aufzustellenden Planungen sind aus der Altlasten- - 
problematik keine Restriktionen zu erwarten. 

. . 

111.3' Nutzungsansprüche 

Der Bedarf, die Lage im Stadtgebiet, die gGte 

verkehrliche Erschließung sowie die Verfügbarkeit der 

  rund stücke geben dringenden Anlaß, die jetzt brachlie- 
genden Flächen einer Bebauung zuzuführen. 

Aufgrund der schwierigen ~opographie und den damit einge- 

schränkten Möglichkeiten einer sinnvollen' inneren Er- 

schließung ist der geplante ~linikneubau auf den rückwär- 

' . tigen ~rundstücksteilen einer kleinteiligen' Wohnbebauung 
~. 

vorzuziehen. Gleichzeitig . . ist die städtebauliche Ausfor- 

' . . mung der Wickenburgstraße auf ihrer ' Ostseite beab- 

sichtigt. Seit 1981 plant der LVR den Neubaueiner All- 

gemeinpsychiatrischen Klinik. Nach einem Ministererlaß 

von 1983 wurde ein Grundstück für eine solche Klinik im 
Bereich des Universitätsklinikums zur Verfügung ge- 

stellt. Die Fläche erwies sich letztendlich jedoch als 

ungeeignet für eine solche Baumaßnahme, so daß nach ei- 

nem neuen Standort gesucht werden mußte. 

Die Kinder- und Jugendpsychiatrie befindet sich derzeit 

in beengten und unzureichenden räumlichen Verhältnissen 

im Klinikum der Universität Essen. Des weiteren soll die 

Psychotherapiestation von der Dependance Heidhausen ver- 

legt werden. 

Die derzeit getrennten Bereiche sollen in Zukunft ihren 

Betrieb als gemeinsame Psychiatrische Klinik bewältigen 

können. Ferner sind im Sinne einer gemeindenahen Versor- 

gung psychisch Kranke in Essen zu behandeln und die Los- 

lösung von der Rheinischen Landesklinik Bedburg-Hau ist 

zu erreichen. 



. Fürsdie dringend benötigten Bereiche der Klinik bietet 

der Bereich an der Wickenburgstraße als einziger die not- 

wendigen Standortvorteile für eine solche Einrichtung. 

Hierbei sind Verfügbarkeit (Eigentümer, Stadt Essen) und 

Größe der Flächen, Erschließung und Nähe zum Klinikum 

der Universität Essen ausschlaggebend. 

Entlang der Wickenburqstraße soll eine mehrgeschossige 

Bebauung entstehen. Altenwohnheim, Altenpflegeeinrichtun- 

gen und Personalwohnungen wären dafür geeignet. Der Be- 

bauungsplan sollte jedoch generalisierte Festsetzungen 

treffen, die andere wohngebietstypische Nutzungen nicht 

e ausschließen. In diesem Bereich soll generell auch die 
verkehrliche Anbindung des hinteren Grundstücksteiles 

erfolgen, der für Bauten der Allgemeinpsychiatrie und 

Kinder- und Jugendpsychiatrie vorbehalten ist. 

Die städtebauliche Konzeption basiert auf einer Achse 

zwischen der Wickenburgstraße (an der katholischen Kir- 

che) und der Kreuzung Wiesenbergstraße/Haunerlandweg. 

Nördlich der Achse sind die zentralen Einrichtungen, die 

Einrichtungen der Psychiatrie sowie eine in den Hauptbau- 

körper integrierte Sporthalle vorgesehen. 

Diese Einrichtungen- werden in einem 11-IV-geschossigen 

Gebäudekomplex untergebracht, der sich in Anpassung an 

die örtliche Topographie mit einem durchgehenden Daciiab- 

schluß darstellt. Südlich der Achse (d. h. gegenüber dem 

Klinikhauptgebäude) reihen sich in 11-geschossiger Bau- 

weise die kleineren Gebäude der Tagesklinik sowie einer 

Schule aneinander. 

Die im südlichen Bereich des Plangebietes. festgesetzten 

Freiflächen sind für den Klinikbetrieb zu therapeuti- 

schen Zwecken (Sport und Spiel) unverzichtbar und werden 

deshalb nicht als öffentliche Grünfläche festgesetzt. 

Zur Sicherung der vorhandenen Vegetation wird dieser Be- 

reich als "Fläche für die Erhaltung von Bäumen und Sträu- 

chern" gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 25 b BauGB festgesetzt. Zur 

fußläufigen Verbindung von Wiesenbergstraße und Wicken- 



burgstraße wird im B-Plan eine Wegeführung vorgeschla- 

gen, die vertraglich abgesichert werden soll. 

Nach Spielplatzentwicklungsplan soll der Bereich einen 

A/B-Spielplatz mit 3.500 mZ Bruttofläche aufnehmen. Der 

Spielplatz wird unter der Nr. 8/01 und der Bezeichnung 

Haunerlandweg/Wiesenbergstraße geführt. In der 

Prioritätenliste nimmt er mit der Stufe 3 einen Mittel- 

platz ein und soll der bestehenden, östlichen Bebauung 

zugeordnet werden. Nach Prüfung durch das entsprechende 

Fachamt isi: dieser Standort wegen der Topographie, man- 

gelnder Erreichbarkeit und Einsehbarkeit allerdings unge- 

@ eignet. Bei Ausweisung eines Ersatzstandortes oder von 
Ersatzlösungen kann der Standort zuyunsten des Vorhabens 

aufgegeben werden. 

, IV. Planinhalte 

IV .1 . Bbauunq 

Der ~ebauungs~ian setzt in zwei  ere eichen überbaubare 

Grundstücksflächen fest, die in Größe und Lage den unter 

111.3 beschriebenen Nutzungsansprüchen gerecht werden. 

Im zentralen  ere eich des Plangebietes wird eine 26 m tie- 
f e  auf läche festgesetzt. Die ~iefe dieser  auf läch6 ist 

erforderlich, um die geplante staffelung der Gebäudetei- 

., . le für Tageskliniken und Schule erreichen zu können. 

IV.2 Art und Maß der zulässiqen Nutzung 

Das Plangebiet gliedert sich in zwei Bereiche. 

Der westliche Bereich erstreckt sich entlang der Wicken- 

burgstraße. 

Entsprechend der angrenzenden Bestandssituation und den 

Darstellungen des FNP wird dieser Bereich als all- 

gemeines Wohngebiet (WA) festgesetzt. Die Festsetzungen 

des Bebauungsplanes werden der ergänzenden Darstellung 

des FNP "Altenwohnanlage" insofern gerecht, als daß eine 

A.ltenwohnanlage im WA-Gebiet allgemein zulässig ist. 



Der nordöstliche Bereich ist für den Bau einer Klinik 

vorgesehen. 

Gem. den Bestimmungen des Gesetzes wird dieser Bereich 

als Sondergebiet (SO) mit der Zweckbestimmung ~linik" 

festgesetzt . * siehe auch Nuchtrag gern Eeitrittsbecchlufl 

Die südliche Freifläche dient der Klinik zu Sport und 

Spiel aus therapeutischen Zwecken. Zur Sicherung der vor- 

handenen Vegetation erhält sie die Festsetzung "Fläche 

für den Erhalt von Bäumen und Sträuchern'' gemäß B 9 Abs. 
1 Nr. 25 b BauGB. 

Im gesamten Geltungsbereich setzt der Bebauungsplan für 

@ die überbaubaren Flächen eine Grundflächenzahl (GFZ) von 
0,4 und eine Geschoßflächenzahl (GFZ) von 1,2 fest. Die- . 
se Festsetzung leitet sich aus dem Maß der Nutzung im 

Bestand der Umgebenden Bebauung ab und entspricht den 

Erfordernissen der geplanten' Baumaßnahmen. 

Bei der bewegten Topographie des Geländes läßt sich in 

verschiedenen Teilen des Plangebietes keine eindeutige 

Linie zur Abgrenzung unterschiedlicher Geschossigkeiten 

finden. 

Deshalb setzt der Bebauungsplan im ~eri,ich des Hauptbau- 

körpers der Klinik sowie im Bereich der geplanten Sport- 

* halle als maximale Traufhöhe 108,O über NN fest. 

Bei mittleren Geländehöhen von Ca. 94 m im westlichen 

und Ca. 100 m im östlichen Bereich ermöglicht diese Fest- 

setzung die Ausbildung eines zur Wickenburgstraße hin 

IV-geschossigen und zum Haunerlandweg hin II-geschossi- 

gen Baukörpers für das Klinikhauptgebäude. 

Unter Berücksichtigung der Topographie und in Anpassung 

an den Hauptgebäudekomplex wird für die überbaubaren Flä- 

chen im südlichen Teil der Sonderbaufläche die Zahl der 

Vollgeschosse mit I1 bzw. IV als Höchstgrenze festge- 

setzt. 



In dem allgemeinen Wohngebiet wird die Zahl der höchstzu- 

lässigen Vollgeschosse unter Berücksichtigung von Gelän- 

detopographie und Höhenverlauf der Wickenburgstraße mit 

I11 bzw. IV festgesetzt. 

Um eine klare städtebauliche Ausformung der Wickenburg- 

straße auf ihrer Ostseite zu erreichen, setzt der B-Plan 

für den straßenbegleitenden Baukörper ein Satteldach mit 

parallel zur Straße verlaufenden Firstrichtung fest. 

IV.3 Ruhender Verkehr 
Um eine über das für das Vorhaben notwendige Maß. hinaus- 

gehende Freiflächeninanspruchnahme sowie die daraus re- 

sultierenden negativen Auswirkungen für die Umwelt zu 

verhindern, und um die Einrichtung oberirdischer Garagen- 

geschosse oder Parkpaletten, die das Gesamtbild der bau- 

lichen Anlage nachhaltig stören könnten, zu vermeiden, 

soll die Unterbringung des ruhenden Verkehrs innerhalb 

der überbaubaren Grundstücksflächen ausschließlich in 

Tiefgaragen erfolgen. 

Zu diesem Zweck trifft der Bebauungsplan gem. S 9 Abs. 1 
Nr. 4 in Verbindung mit Abs. 3 BauGB die textliche Fest- 

setzung Nr. 3: 

"Soweit für Stellplätze und Garagen keine Festsetzungen 

im Plan getroffen werden, sind sie in unterirdischen An- 

lagen oder unterhalb des EG innerhalb der überbaubaren 

Flächen zu erstellen.'' 

Um dem Bedarf an oberirdischen Stellplätzen 2.B. für 

Kurzzeitbesucher der geplanten Einrichtungen gerecht zu 

werden, sind im Bereich der Sonderbaufläche-Klinik Kfz- 

Stellplätze entlang der zentralen Achse zwischen Wicken- 

burgstraße (an der kath. Kirche) und der Kreuzung Wiesen- 

bergstraße/Haunerlandweg vorgesehen. Die Zufahrt der 



Stellplätze bildet gleichzeitig die Erschließung für di.e 

Einrichtungen der Klinik und die im Hauptgebäudekomplex 

vorgesehene. Tiefgarage . 
Die Lage des Stellplatzbereiches ist im B-Plan durch ent- 

sprechende Signatur festgesetzt 

IV. 4 Erschließunq 

Die äußere Erschließung des Plangebietes erfolgt Eber 

die Wickenburgstraße, die Bestandteil des Hauptverkehrs- 

Straßennetzes ist. Entsprechend dem Bestand wird als 

Straßenbe'grenzungslinie die Hinterkante des Gehweges der 

östlichen Straßenseite festgesetzt. 

Die öffentliche Erschließung ist durch den Anschluß an 

den ÖPNV mit der U-Bahnlinie U 18 sowie die Buslinie 145 

gewährleistet. 

Zur inneren Erschließung der geplanten Baugebiete wird 

jeweils eine Ein- und Ausfahrt zur Wickenburgstraße fest- 

gesetzt, um die Anzahl der Ein- und Ausfahrten als 

verkehrliche Konfliktpunkte zu beschränken. Der Anschluß 

des allgemeinen Wohngebietes liegt etwa in der Mitte des 

Baugebietes an der Wickenburgstraße in topographisch gün- 

e stiger Lage und dient hauptsächlich zur Erschließung ei- 

ner anzuordnenden Tiefgarage. 

Der Anschluß des Sondergebietes-Klinik liegt südlich der 

kath. Kirche "St. Augustinus", an der nördlichen Grenze 

des Plangebietes. 

Ausgehend von der Wickenburgstraße wird der Hauptgebäude- 

komplex mit Tiefgaragenzufahrt sowie die übrigen Bauflä- 

chen über eine interne Wegeverbindung erschlossen, die 

sich fußläufig bis zur Wiesenbergstraße fortsetzen soll. 



Eine öffentliche Fußwegeverbindung zwischen Wickenburg- 

straße und Wiesenbergstraße ist im südlichen Bereich des 

Plangebietes vorgesehen. 

IV.5 Grün- und Freiflächen, Flächen für den Erhalt sowie 

die Pflanzunq von Bäumen und Sträuchern 

Für die nicht zur Erschließung der Bauflächen erforderli- 

chen Teile des allgemeinen Wohngebietes sowie der Sonder- 
baufläche trifft der B-Plan besondere Festsetzungen. Zur 

Abschirmung des Klinikbereiches gegenüber der östlich 

angrenzenden Wohnbebauung sowie des nördlich angrenzen- 

den Schulgrundstückes werden entlang der nördlichen und 

östlichen Grenze des Plangebietes Flächen zur Anpflan- 

zung von Bäumen und Sträuchern gemäß 8 9 Abs. 1 Nr. 25 a 

BauGB festgesetzt. 

Zur Vermeidung weiterer Flächenversiege!.ung und um die 

Schaffung eines den geplanten Einrichtungen entsprechen- 

den Grünraumes und Erholungsbereiches sicherzustellen 

setzt der B-Plan im südlichen und östlichen Anschluß an 

die Bauflächen Flächen zum Erhalt von Bäumen und Sträu- 

chern gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 25 b BauGB fest. 

Zur Gestaltung der Grün- und Freiflächen sowie zur Kom- 

pensation des Eingriffs in Natur und Landschaft tri£ ft 

der Bebauungsplan folgende textliche Festsetzungen: 

1. Erhalt und Bepflanzung gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 25 

BauGB . 

1.1 Nicht überbaute Teile von Tiefgaragen sind mit min- 

destens 0,80 m Kulturboden fachgerecht zu überdek- 

ken, vollständig zu begrünen und dauerhaft zu erhal- 

ten. Hiervon ausgenommen sind notwendige Erschlie- 

ßungsanlagen. 

1.2 Flachdächer sfnd mit einer extensiven Begrünung zu 



versehen und dauerhaft so zu erhalten, wobei eine 

Bodensubstratauflage von mind. 0,10 m zu gewährlei- 

sten ist. 

Ausgenommen hiervon sind Belichtungselemente, Dach- 

flächenbereiche zur Nutzung ernederbarer Energie- 

quellen (z. B. Sonnenkollektoren) sowie notwendige 

haustechnische Einrichtungen. 

Im Einzelfall kann ausnahmsweise von einer 

Dachbegrünung in vollem Umfang oder teilweise ahge- 

sehen werden, wenn ersatzweise eine entsprecliende 

Begrünung senkrechter Wandflächen erfolgt. 

1.3 Die durch Planzeichen r] festgesetzten Flächen 

sind mit einheimischen standortgerechten Laubbäumsn 

sowie Sträuchern Struktur- und artenreich z u  Se- 

pflanzen. 

Um den ~harakter des Geländes weitgehend zu erlial- 

, ten, ist das Anpflanzen von Koniferen unzuIässig. 

1.4 Auf der durch Signatur m a  kenntlich gemachten 
~läche (Vorgartenfläche) ist, um den Verlust des 

raumbegrenzenden ~aumbestandes entlang der Wicken- 

burgstraße abzumildern, in den nicht, für die Er- 
. . 

schließung notwendigen Bereichen eine Baumreihe an- 

zupflanzen. 

Hierzu ist in einem ~bstand von 10 m jeweils ein 

Laubbaum - Stammumfang mind. 0,30 m in einem Meter 
Höhe - zu pflanzen. 

1.5 Zur Durchgrünung des Bereiches "Sonstiges Sonderge 

biet - Klinik" und zur Betonung der Hauptwegeachse 
ist entlsng der zentralen Erschließung im Bereich 

der festgesetzten Stellplätze eine Baumallee zu 

pflanzen. Hierzu ist im Abstand von 11 - 13 m bzw. 
nach jeweils 4 Stellplätzen jeweils 1 Laubbaum - 
Stammumfang mind. 0,30 m in 1 m Höhe - zu pflanzen. 



~estaltung der Vorgärten und Stellplätze gem.' § 86 

Abs. 4 Bau0 NW i. V. m. § 9 Abs. 4 BauGB:. 

Die durch Signatur kenntlich gemachten Bereiche 

(Vorgartenfläche) sind unversiegelt anzulegen und 

gärtnerisch zu gestalten. ~efesti~te Flächen (Gehwe- 

ge, Hauseingänge) ,dürfen insgesamt '50 % der Vorgar- 

tenfläehe nicht überschreiten. 

IV.6 Ver- und Entsorqunq 

Ein52 Versickerung von Niederschlagswasser vor Ort gemäß 

§ 51 a Landeswassergesetz vom 07.03.1995 ist zum einen 

aufgrund des Altlastenverdachts evtl. problematisch, zum 
anderen. aufgrund der großen Anschüttungsmächtigkeit von 

bis zu 17,O m weitgehend ausgeschlossen. 

Eine direkte Einleitung. in das ortsnahe ~wäs'ser 

"~orbecker Mühlenbach!' würde wegen des großen ~öhenunter- 

schiedes von 30 m und der großen Entfernung von 250 rn . . 

einen ~nverhäl'tnismbßi~ großen technischen :und wirt- 
. . 

, . schaftlichen Aufwand bedeuten. 

Die Einleitung i n  einen im Zusammenhang mit dem Neubau 

der-Wickenburgbrücke gep1.anten speziellen Regenwasserka- 
. . nal ist jedoch in Höhe des natürlichen Abflusses mit An- ' ~ 

.I schluß an eine Vorflut zum "Bprbecker ~ühlenbach!' gege- 

ben; Somit würde das anfallende Niederschlagswasser 

letztendlich in ein ortcnahes Gewässer eingeleitet. 

~b~rschüs~iges ~iederschla~swasser ( z . B. bei langanhal- 
tenden starken Regenfällen) muß durch geeignete Maßnah- 

men ggf. zwischengespeichert und. verzögert in die Misch- 
wasserkanalisation eingeleitet werden. Geeignete Rückhal- 

temaßnahmen sind die in der textlichen~estsetzun~ Nr. 

1.2 festgesetzten Flachdachbegrünungen. 

IV.7 Immissionsschutz 

Das 1mmissionsschutzkonzept.der Stadt Essen (Fortschrei- 

bung, Stand Mai 1993) zeigt, daß irn Bereich des Plange- 



bietes "Wickenburgstraße" die Immissionsgrenzwerte nach 

TA-Luft im Erfassungszeitraum 1986-1988 deutlich unter- 

schritten wurden. Neuere Messungen der SO,- und staubnie- 

derschlagsimmissionen aus den Jahren 1990 bzw. 1991 be- 

. . stätigen den Trend zur weiteren Verbesserung der Bela- 

stungssituation durch Luftschadstoffe. . ~ 

Die im Rahmen des Pilotprojektes S 40 Abs. 2 BImSchG 

(Grobscrcening) durchgeführte Untersuchung zur Schad- 

stoffkonzentration hat zum Ergebnis, daß die untersuch- 

ten Grenzwerte für die Schadstoffe NO2, Benzol und Ruß 

nicht überschritten werden und somit kein Handlungsbe- 
darf besteht. 

Um die Schadstoffbelastung der Luft durch die Bebauung 

nicht zu erhöhen, wird im Bebauungsplan folgende Festset- 

zung getroffen: 

4. Ausschluß luftverunreinigender Brennstoffe gemäß B 
9 I Nr. 23 BauGB: 

Im gesamten Plangebiet ist die Verbrennung von fos- 

silen Brennstoffen mit Ausnahme von Gas nicht zuläs- 
. . . . 

sig. . . 

Die Wickenburgstraße ist im Immissionsschutzkonzept un- 

ter der Thematik "Lärmschutz an Hauptstraßen'' als irnmis- 

sionsgefährdeter Bereich dargestellt. Hierunter sind je- 

ne ~traßenabschnitte des Hauptverkehrss t raßennetzes  nach 

FNP erfaßt, bei denen ,auch künftig hoch Lärmbelästigun- 

gen von über 70 dB(A) zu erwarten sind. 

Durch das Verkehrsaufkommen von Ca. 13.000 Kfz/24 h auf 

der Wickenburgstraße kommt es zu einem Verkehrslärmpegel 

von 70 dB(A) tagsüber und 60 dB(A) während der Nacht. 

Zum Schutz vor Immissionen aus Verkehrslärm trifft der 

Bebauungsplan daher folgende textliche Festsetzung: 



5. Lärmschutzmaßnahmen gemäß $ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB: 

Gem. § 9 I Nr. 24 BauGB sind an der Westseite der 

Gebäude an der Wickenburgstraße zur passiven Minde- 

rung des Verkehrslärmpegels für Wohnungen und son- 

stige Aufenthaltsräume bauliche oder sonstige tech- 

nische Vorkehrungen zur Lärmminderung zu treffen. 

Dabei darf bei Wohn- und Schlafräumen ein Innen- 

schallpegel von 35 dB(A) am Tage und 30 dB(A) in 

der Nacht gem. VDI-Richtlinie 2719 nicht überschrit- 

ten werden. 

@ Anmerkung: 

Es sind z. B. beim Einbau von Fenstern nur solche 

zu verwenden, die mind. die Anforderungen der 

Schallschutzklasse 3 der VDI-Richtlinie erfüllen. 

- IV. 8 anweise 

1. Für den Schutz des ~aumbestandes im Geltungsbereich die- 

ses Bebauungsplanes gilt die ~aumschutzsatzung der Stadt 

Essen (Neufassung) vom. 28.09.1982 (Amtsblatt der Stadt 

~ s s e n  Nr. 40 vom 01.10.1982). 

2. Innerhalb der als mit umweltgefährdeten Stoffen belastet 

gekennzeichneten Fläche ist mit Anschüttungsmächtigkei- 

ten von bis zu 17 m zu rechnen, bei Gründungsmaßnahmen 

innerhalb der Anschüttung sind Ausschachtungsarbeiten 

unter gutachterlicher Begleitung durchzuführen. Im Hin- 

blick auf den Altlastenverdacht sind gegebenenfalls 

Nachbeprobungen erforderlich. In den Bereichen, die als 

Spielfläche zu therapeutischen Zwecken vorgesehen wer- 

den, sind im Anschluß an konkrete Planungen ergänzende 

So~~dierungen des Bodens vorzunehmen. 

3. Der bei den Baumaßnahmen anfallende unbelastete Bodenaus- 

hub bzw. -abtrag ist soweit wie möglich im Plangebiet 

unterzubringen. Für den nicht im Plangebiet unterzubrin- 



genden unbelasteten Boden ist eine anderweitige 

Verwertbarkeit anzustreben. 

4. Auf den im Bebauungsplan gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB 

festgesetzten Flächen sind vorhandene Vegetationsbestän- 

de dauerhaft zu erhalten, zu pflegen und zu ergänzen, 

soweit Teile von Flächen nicht für notwendige Außenanla- 

gen der baulichen Nutzungen in Anspruch genommen werden 

müssen. 

Die Untere Landschaftsbehörde ist irn Baugenehmigungsver- 

fahren zu beteiligen. 

IV.9 Kennzeichnunqen 

1. Die Altlastenverdachtsfläche Nr. 08/2.05 des 

Altlastenkatasters der Stadt Essen ist im Verfah- 

rensbereich, soweit betroffen, mit der Signatur für 

"Mit umweltgefährdenden Stoffen belastete Fläche 

gern. 9 9, Abc. 5 Nr. 3 BauGB" gekennzeichnet. 

V. ~mweltverträqlichkeit . . 

V.l Erqebnis der weiterführenden W P  

Zu den durch die ~lanung betroffenen Umweltbereichen i s t  

eine weiterführende UVP durchgeführt worden. Es wurden 

im einzelnen folgende Umweltbereiche untersucht: 

~aturhaushalt und Landschaft, Luft, Lokalklima, Gewässer 

und Grundwasser, Boden, Lärm. 

Als wesentliche Auswirkungen der Planung durch Bebauung 

und Versiegelung sind zu erwarten: 

- Beseitigung von Wald und Grünbrache, Beeinträchtigung 
von Regenerationsbereichen und Artenreichtum 

- Beseitigung von Gehölzbeständen mit Filterfunktion 
- Versiegelung von Infiltrationsflächen 



Wesentliche Beeinträchtigungen des Vorhabens durch die 

Umwelt sind zu erwarten: 

. . 

- Immissionen aus Verkehrslärm mit Überschreitungen von 
bis zu 38 dB(A) der Innenschallpegel nach VDI 2719. 

I 

Der Bebauungsplan trifft hierzu entsprechende Festset- 

zungen. 

- Schadstoffbelastungen aus-Kfz-Verkehr. 
- Altlastenverdachtsfläche mit ~ufschüttungen ' bis zu 

17,O m aus vorwiegend Bauschutt, wahrscheinlich von 

kriegszerstörten Gebäuden. 

Die jetzige Kinder- und ~ugend~s~chiatrie befindet sich 

derzeit in beengten und unzureichenden räumlichen Ver- 

hältnissen im Klinikum der Universität Essen. Des weite- 

ren soll die Psychotherapiestation aus Keidhausen aus 

~ründen einer gemeindenahen Versorgung psychisch Kranker 

in Essen verlegt werden. ~ i e  derzeit getrennten' Bereiche 

sollen in Zukunft ihren Betrieb als gemeinsame Psychia- 

trische Klinik bewältigen. 

Aufgrund des dringenden ~edarfes an den o. g.,Einrichtun- 

gen, insbesondere im Hinblick auf die ~tandortvorteile 

des Grundstückes an der Wickenburgstraße, soll das Kon-. 

zept des Klinikneubaues und die städtebauliche Ausfor- 

mung der Wickenburgstraße auf ihrer Ostseite mit der Mög- 

lichkeit 'zur Errichtung von Altenwohn- und -pflegeein- 

richtungen gegenüber den Belangen des Naturschutzes Vor- 

rang genießen. 

.Aus den dargelegten Gründen ist der voraussichtliche Ein- 

griff nicht zu vermeiden. 

Es müßten jedoch Maßnahmen getroffen werden, die geeig- 

net sind, die negativen Auswirkungen der Planung zu min- 

dern und somit eine umweltverträgliche Nutzung der Flä- 

chen durch Kompensationsmaßnahmen zu ermöglichen. 



Ausführliche UVP' 

Umweltbereich A "Naturhau.;halt und Landschaft'' 

Durch Bebauung, Versiegelung und Umwandlung in Grün- und 

Freifläche werden Ca. 3,2 ha Wald und Ca. 0,8 ha Grünbra- 

che beseitigt und damit Regenerationsbereiche und Arten- 

reichtum beeinträchtigt. 

Im folgenden werden die Maßnahmen zur Vermeidung / Ver- 

minderung und zur Kompensation der Beeinträchtigungen 

von Naturhaushalt und Landschaft dargestellt. 

Als Ersatz für den Eingriff in die vorhandene Waldfläche 

sind die drei Flächen in den Bereichen Weubelshof (1,3 

ha), In der Lake (1,7 ha) und Niermanns Weg (O,5 ha) für 
eine Ersatzaufforstung gebunden. Die Flächen Weubelshof 

und Niermanns Weg wurden bereits in Vorleistung reali- 

siert, die dritte Ersatzaufforstung In der Lake wird im 
Früjahr 1998 erfolgen. 

Um den Eingriff in Naturhaushalt und Landschaft soweit 

wie möglich zu mindern, trifft der Bebauungsplan für die, 

nicht überbaubaren und für die Erschließung nicht notwen- 
digen Flächen Festsetzungen zum Erhalt von Bäumen und 

Sträuchern und zur Anpflanzung von Bäumen und Sträuchern 

gem. § 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB. Für den Bereich zwischen 

Bebauung und Wickenburgstraße setzt der Bebauungsplan 

gemäß B 86 Abs. 4 Bau0 NW i. V. m. § 9 Abs. 4 BauGB Vor- 

gartenfläche fest. Diese Bereiche sind unversiegelt anzu- 

legen und gärtnerisch zu gestalten. Befestigte Flächen 

dürfen insgesamt 50 % der Vorgartenfläche nicht über-. 

schreiten. 

Die durch Bebauung und Versiegelung verbleibenden unver- 

meidlichen Eingriffe werden durch 'folgende Maßnahmen 

bzw. Festsetzungen des B-Planes kompensiert: 



1. Erhalt und Bepflanzung gemäß $ 9 Abc. 1 Nr. 25 

BauGB . 

1.1 "Nicht überbaute Teile von Tiefgaragen sind mit 

mindestens 0,80 m Kulturboden fachgerecht zu über- 

decken, vollständig zu begrünen und dauerhaft zu 

erhalten. Hiervon ausgenommen sind notwendige Er- 

schließungsanlagen." 

1.2 "Flachdächer sind mit einer extensiven Begrünung zu 

versehen und dauerhaft so zu erhalten, wobei eine 

Bodensubstratauflage von mind. 0,10 m zu gewährlei- 

sten ist. 

Ausgenommen hiervon sind Belichtungselemente, Dach- 

flächenbereiche zur Nutzung erneuerbarer Energie- 

quellen (z. B. Sonnenkollektoren) sowie notwendige 

haustechnische Einrichtungen. 

Im Einzelfall kann ausnahmsweise von einer 

Dachbegrünung in vollem Umfang oder teilweise abge- 

sehen werden, wenn ersatzweise eine entsprechende 

Begrünung senkrechter Wandflächen erfolgt. 

0 0  0 0 1.3 "Die durch Planzeichen festgesetzten Flächen 

sind mit einheimischen standortgerechten Laubbäumen 

sowie Sträuchern Struktur- und artenreich zu be- 

pflanzen. 

Um den Charakter des Geländes weitgehend zu erhal- 

ten, ist das Anpflanzen von Koniferen unzulässig." 

1.4  "Auf der durch Signatur -1 kenntlich gemachten 

Fläche (Vorgartenf läche) ist, um den ~erlust des 

raumbegrenzenden Baumbestandes entlang der Wicken- 

burgstraße abzumildern, in den nicht für die Er- 

schließung notwendigen Bereichen eine Baumreihe an- 

zupflanzen. 



Hierzu ist in. einem Abstand von 10 m jeweils ein 

Laubbaum - Stammumfang mind. 0,30 m in einem Meter 

Höhe - zu pflanzen.'' 

1.5 "Zur Durchgrünung des Bereiches "Sondergebiet Kli- 

nik" und zur Betonung der Hauptwegeachse ist ent- 

lang der zentralen Erschließung im Bereich der fest- 

gesetzten Stellplätze eine Baumallee zu pflanzen. 

~ierzu ist im Abstand von . 11 - 13 rn bzw. nach je- 

-weils 4 stellplätzen jeweils 1 Laubbaum - Stammum- 
fang mind. 0,30 m in 1 m Höhe - zu pflanzen.'' 

. . 

, 

Umweltbereich B "Luft" 

Die im Rahmen des Pilotprojektes § 40 Abs. 2 BImSchG 

(Grobscreening) durchgeführte Untersuchung zur Schad- 

stoffkonzentration an stark befahrenen Hauptverkehrsstra- 

ßen - hier die "Wickenburgstraße" - hat zum Ergebnis, 

daß die untersuchten Grenzwerte für die Schadstoffe NO2, 

Benzol und Ruß nicht überschritten werden und somit kein 

Handlungsbedarf besteht. Um die Schadstoffbelastung der 

Luft durch die Bebauung nicht zu erhöhen, wird im B-Plan 

folgende Festsetzung getroffen: 

4. . "Ausschluß luftverunreinigender . . Brennstoffe gemäß 

9 9  I Nr. 23 BauGB: 

Im gesamten Plangebiet ist die Verbrennung von fos- 

silen Brennstoffen mit Ausnahme von Gas nicht zuläs- 

sig. " 

Umweltbereich D "Lokalklima" 

Das Plangebiet ist nach dem Klimatop Grünflächen- / Park- 

klima zuzuordnen. Dieses Klimatop zeichnet sich durch 

eine leicht veränderte Strahlung der Schattenzonen, Dämp- 

fung der Maximum-Temperatur und Amplitude, Feuchteprodu- 

zent, Dämpfung des Windfeldes sowie Schadstoffilterung 

aus. 



Mit der Realisierung des Vorhabens ist die Inanspruchnah- 

me von natürlichen Vegetationsflächen sowie die Beseiti- 

gung von Wald / Gehölzbeständen mit Filterfunktion ver- 

bunden. 

Zusätzliche Beeinträchtigungen des Mikroklimas sind 

durch Erwärmung / Aufheizung von Dachflächen und Fassa- 

denfronten, Zuwegungen und Zufahrten etc. zu erwarten. 

Mit der Realisierung der. geplanten Bebauung ist mit ei- 

ner leichten Verschiebung des Klimatops in Richtung 

Stadtklima zu rechnen. Um die schäd l i chen '~uswi r l :ungen  

aus Beseitigung von Wald / Gehölzbeständen mit Filter- 

.funktion zu mindern, gelten die im B-Plan getroffenen 

Festsetzungen wie unter Punkt, V.2 "Umweltbereich At' auf- 

geführt entsprechend. 

Umweltbereich E "Gewässer und Grundwasser" - 
In Folge der Bebauung werden vorhandene 1nf iitrationsf lä- . 

chen zum. ~eii. versiegelt.. 

Eine Versickerung von Oberflächenwasser durch geeignete 

Maßnahmen ist zum einen aufgrund des Altlastenverdachts 

evtl. problematisch, zum anderen aufgrund der großen 

e Anschüttungsmächtigkeit von bis zu 17 m weitgehend ausge- 

schlossen, weil eine Infiltration in dem Schüttkörper 

nicht ratsam wäre, zumal auch das darunter anstehende 

Karbongestein wenig durchlässig ist, so daß es hier zu 

einer möglichen Aufstauung im Untergrund kommen kann und 

ein seitlicher Wasseraustritt im Bereich des jetzigen 

Steinmetzbetriebes nicht gänzlich auszuschließen ist. 

Die direkte Einleitung des Oberflächenwassers in das 

ortsnahe Gewässer "Borbecker Mühlenbach" würde aufgrund 

des extremen Höhenunterschiedes von Ca. 30 m und der gro- 

ßen Entfernung von Ca.. 250 m einen unverhältnismäßig ho- 

hen technischen und wirtschaftlichen Aufwand bedeuten. 



Im Zusammenhang mit dem Neubau der Wickenburgbrücke wird 

jedoch ein Regenwasserkanal in der Wickenburgstraße mit 

Anschluß an eine Vorflut zum "Borbecker Mühlenbach" ge- 

baut, der das auf dem Plangebiet anfallende Nieder- 

schlagswasser in Höhe des natürlichen Abflusses aufneh- 

men kann. Zusätzliche Regenwasser (z. B. bei langanhal- 

tenden starken Regenfällen) müßten ggf. auf dem Griind- 

stück zwischengespeichert werden, die textliche Festset- 

zung betreffend die intensive Flachdachbegrünung unter- 

stützt diese Zwischenspeicherung. 

Umweltbereich F "Boden" 

Nach den Darstellungen des Altlastenkatasters der Stadt 

Essen befindet sich innerhalb des Plangebietes eine mit 

umweltgefährdenden Stoffen belastete Fläche, bestehend 

aus Aufschüttungen vorwiegend mit Bauschutt aus kriegs- 

zerstörten Gebäuden mit einer Mächtigkeit von bis zu 

17,O m. 
Gesundheitsgefahren, z. b. durch Ausgasung, sind lt. Gut- 

achten des Büros Dr. Albrecht vom 15.04.1991 ausgeschlos- 

sen. 

In den Bereichen, die-als Spielfläche zu therapeutischen 

Zwecken vorgesehen werden, sind nach konkreten Planungen 

.! 
jedoch ergänzende Sondieriingen des Bodens vorzunehmen. 

Ferner sind bei Gründungsmaßnahmen die 

Ausschachtungsarbeiten gutachterlich zu begleiten. Der 

B-Plan beinhaltet daher den entsprechenden Hinweis Nr. 

2 : 

2. Innerhalb der als mit umweltgefährdenden Stoffen 

belastet gekennzeichneten Fläche ist mit Anschüttungs- 

mächtigkeiten von bis zu 17 m zu rechnen, bei Grün- 

dungsmaßnahmen innerhalb der Anschüttung sind 

Ausschachtungsarbeiten unter gutachterlicher Beglei- 

tung durchzuführen. Im Hinblick auf den Altlastenver- 

dacht sind gegebenenfalls Nachbeprobungen erforder- 



lich. In den Bereichen, die als Spielfläche zu thera- 

peutischen Zwecken vorgesehen werden, sind im Anschluß 

an konkrete Planungen ergänzende Sondierungen des Bo- 

dens vorzunehmen. 

Umweltbereich I "Lärm" 

Durch den Verkehrslärm der Wickenburgstraße ist eine 

Lärmbelastung gegeben. Die Untersuchung zur Schallaus- 

breitung ergab eine Überschreitung des Innenschallpegels 

nach VDI-Richtlinie 2719 um bis zu 38 dB(A). 

Zum Schutz der Immissionen aus Verkehrslärm trifft der 

B-Plan folgende textliche Festsetzung Nr. 5: 

5. "Lärmschutzmaßnahmen gemäß S 9 Abs. 1 Nr. 2 4  BauGB: 

Gem. 8 9 I Nr. 24 BauGB werden an der Westseite der 

Gebäude an der Wickenburgstraße zur passiven Minde- 

rung des Verkehrslärmpegels für Wohnungen und son- 

stige Aufenthaltsräume bauliche oder sonstige tech- 

nische Vorkehrungen zur Lärmminderung getroffen. 

Dabei darf bei Wohn- und Schlafräumen ein Innen- 

schallpegel von 35 dB(A) am Tage und 30 dB(A) in 

der Nacht gem. VDI-Richtlinie 2719 nicht überschrit- 

ten werden. 

Anmerkung: 

Es sind z .  B. beim Einbau von Fenstern nur solche 

zu verwenden, die mind. die Anforderungen der 

Schallschutzklasse 3 der VDI-Richtlinie erfüllen." 

V1 . Zahlenwerte 

Flächenqrößen 

Allgemeines Wohngebiet ( V A )  1/05 ha 

Sondergebiet Klinik 3,21 ha 

Öffentliche Verkehrsfläche 0,15 ha 

Gesamtfläche 4,41 ha 



Maß der baulichen Nutzung 
. ,  , 

 rundf flächen zahl Ot4 .~ 
Geschoßf lächenzahl . . 

1,2; 

Zahl der Vollgeschosse I 1  - IV. 

VII. ~odenordnende und sonstiqe Maßnahmen 

Bodenordnende Maßnahmen sind nicht erforderlich, da sich 

die Grundstücke im Besitz der Stadt Essen befinden. . ; 
. , , 

VIII. Kosten . .  . . . . 

Zur ~inanzieruntj des B-planes "ist mit' Einnahmen aus Er- 

schließungs- und Kanalanschlußbeiträgen . '  nicht. ' mehr zu. . . 

rechnen, da 'die. Grundstücke im ,Verfahrensgebiet über" ... 

~ . .  BauGB eereits beitragsfrei (bezahlt)' sind; 
. . . . 

. . ~. . ~. 
. . . . -  . . ~~ ~- 

, . . . . . 
. . 

. . . . . . 
. . 

. . 
Aufhebunq rechtsverbindlicher ~auleitpianunq , .  

, , 

. . 

Der- ~ebauun~s~lan, Nr. 9/95 "~ickenbur~straße" hebt' in 

seinem Geltungsbereich entgegenstehendes ~lanungsrecht. '' 
!. auf, inkbesondere den rechtsverbindlichen -~urchführun~s- 

. . . ~ plan Nr. 176. 
. . . . 

, . 20.01.1998 

Dezernat für Planung, Amt für Stadtplanung 

Bau und Boden .. 
P und Bauordnung 

.. .- 

Diese Begründung zum Bebauungsplan Nr. wird gern. Bei- 
trittsbeschluß des Rates der Stadt vom Seiten 
1 - 3 ergänzt. 

D6135231/06130LFD oLC.oS.99'.' 

Müller 
. . . . .  ~. . . . . . .  . . ~  . ~ .  

- . . .  , .  
~~ .~ . ~ .  . ~ 



NACHTRAG 

Ergänzung der Begründung zum Bebauungsplan Nr. 9/95 "Wicken- 

burgstraße" auf Seite 09 gemäß Beitrittsbeschluss des Rates 

der Stadt vom 28.04.1999 

Die Art der Nutzung für das Sondergebiet Klinik wird durch fol- 

gende textliche Festsetzung festgesetzt: 

6. "Zulässig sind: 

Einrichtungen der allgemeinen Psychiatrie zur psych- 
iatrischen und psychotherapeutischen Versorgung für Kinder 

und Jugendliche, Erwachsene und alte Menschen." 

An der Wickenburgstraße in Essen sollen klinische Ein- 

richtungen für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Erwach- 

senenpsychiatrie errichtet werden. Dieses Vorhaben stellt 

einen wesentlichen Schritt zu einer zeitgemäßen, gemeinde- 

nahen, patientenorientierten und offenen Psychiatrie dar. 

Der offene Charakter der Einrichtung ergibt sich bereits 

durch die geplanten Tageskliniken, die ein tägliches Kom- 

men und Gehen der Patientinnen und Patienten ermöglichen. 

Der offene Eindruck des Klinikkomplexes wird auch durch 

die stationäre' Unterbringung von Erwachsenen und Kindern 

und Jugendlichen nicht gemindert. Die stationäre Unter- 

bringung der Patientinnen und Patienten unterscheidet sich 

im Erscheinungsbild baulich nicht von somatischen Klini- 

ken. Der stationäre Gebäudekomplex wird weder von Zäunen 

noch Mauern umgeben. 

Nicht ausgeschlossen ist jedoch, daß aus ärztlicher / the- 

rapeutischer Sicht Außenbereiche, insbesondere einzelne 

Bereiche, in dem für die Kinder- und Jugendpsychiatrie 



Sport- und Spielkomplexe vorgesehen sind, eingefriedet wer- 

den, um ein Weglaufen bzw. Verirren der jungen Patientin- 

nen und Patienten zu vermeiden. 

Auch altersverwirrten Patientinnen und Patienten muß eine 

Hilfestellung dahingehend ermöglicht werden, daß sie sich 

einerseits "frei" bewegen können, andererseits dagegen ge- 

schützt sind, sich soweit zu entfernen, daß sie nicht mehr 

zur Station bzw. in ihr Zimmer zurückfinden. 

Innerhalb der Gebäude kann für eine geringe Anzahl, z. B. 
neu eingewiesene Patientinnen und Patienten zum Selbst- 

schutz die Schaffung von geschlossenen Zonen, wie z. B. 
das Geschlossenhalten einzelner Stationsabschnitte oder 

Stationen erforderlich sein. Dies kann auch in Fällen ei- 

ner akuten, nicht vorhersehbaren Krise von Patientinnen 

und Patienten notwendig werden. 

Die geschlossenen Stationsbereiche sind räumlich so konzi- 

piert, daß eine Beeinträchtigung anderer Patienten, der 

Besucher oder der Anlieger ausgeschlossen ist. 

Darüber hinaus sind bei dem geordneten Klinikbetrieb mit 

entsprechender Therapie und qualifiziertem Personal bei 

ständig unter Aufsicht stehenden Patientinnen und Patien- 

ten Konflikte mit der Nachbarschaft nicht zu befürchten. 

Räumlichkeiten und bauliche Sicherungen, wie sie für Stati- 

onen des Maßregelvollzuges notwendig sind, lassen weder 



der Feststellungsbescheid der Bezirksregierung Köln zum 

Krankenhausplan NW vom 18.07.1996 noch der Planungsbe- 

schluß des LVR vom 04. September 1992 zu. 
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